
Klage, eingereicht am 7. April 2017 — Mabrouk/Rat

(Rechtssache T-216/17)

(2017/C 195/47)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Kläger: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunesien) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte J.- 
R. Farthouat und N. Boulay sowie S. Crosby, Solicitor)

Beklagter: Rat der Europäischen Union

Anträge

Der Kläger beantragt,

— den Beschluss (GASP) 2017/153 des Rates vom 27. Januar 2017 zur Änderung des Beschlusses 2011/72/GASP über 
restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in Tunesien (ABl. 2017, 
L 23, S. 19) insoweit für nichtig zu erklären, als dieser auf den Kläger Anwendung findet, und

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Zur Stützung der Klage macht der Kläger vier Klagegründe geltend.

1. Das Einfrieren der Vermögenswerte des Klägers verstoße gegen den Grundsatz der angemessenen Frist in Art. 6 EMRK 
bzw. Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

2. Das Einfrieren habe keine hinreichende Grundlage:

— Entgegen den vom Kläger vorgebrachten Beweisen sehe der Rat die Vermögenswerte des Klägers als unrechtmäßig 
an, begründe dies jedoch nicht.

— Der Rat begehe bei der Beurteilung des Sachverhalts — soweit er eine solche überhaupt vorgenommen habe — einen 
Fehler, indem er die Vermögenswerte des Klägers als unrechtmäßig ansehe.

— Das Einfrieren gehe ins Leere, da es Tunesien dabei unterstützen solle, veruntreute Vermögenswerte wieder-
zuerlangen. Keiner der Vermögenswerte des Klägers sei jedoch veruntreut worden.

3. Das Einfrieren seiner Vermögenswerte nach dem Sturz von Präsident Ben Ali verletze das Recht des Klägers auf Arbeit.

4. Das Einfrieren sei jedenfalls unverhältnismäßig und verletze das Eigentumsrecht des Klägers.

Klage, eingereicht am 18. April 2017 — Recylex u. a./Kommission

(Rechtssache T-222/17)

(2017/C 195/48)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerinnen: Recylex SA (Paris, Frankreich), Fonderie et Manufacture de Métaux SA (Anderlecht, Belgien), Harz-Metall GmbH 
(Goslar, Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. Wellinger, S. Reinart und K. Bongs)

Beklagte: Europäische Kommission
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Anträge

Die Klägerinnen beantragen,

— die Geldbuße herabzusetzen, die mit dem Beschluss C(2017) 900 final der Europäischen Kommission vom 8. Februar 
2017 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV gegen sie verhängt wurde;

— ihnen Zahlungserleichterungen zu gewähren;

— der Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Zur Stützung der Klage machen die Klägerinnen sechs Klagegründe geltend.

1. Die Kommission habe in Bezug auf die Dauer der Zuwiderhandlung zu Unrecht Rn. 26 (letzter Absatz) der 
Kronzeugenregelung (1) nicht auf die Klägerinnen angewandt.

2. Die Kommission habe in Bezug auf die Frankreich betreffende Zuwiderhandlung zu Unrecht Rn. 26 (letzter Absatz) der 
Kronzeugenregelung nicht auf die Klägerinnen angewandt.

3. Die Kommission habe bei der Bemessung der Geldbuße zu Unrecht gemäß Ziff. 37 der Leitlinien zur Festsetzung von 
Geldbußen (2) einen Aufschlag von 10 % vorgenommen.

4. Die Kommission habe den Klägerinnen zu Unrecht keine Ermäßigung der Geldbuße gemäß Rn. 26 erster Gedankenstrich 
der Kronzeugenregelung gewährt.

5. Der angefochtene Beschluss verstoße gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung sowie 
gegen den Grundsatz der individuellen Sanktionszumessung.

6. Das Gericht möge den Klägerinnen im Rahmen seiner unbeschränkten Nachprüfungsbefugnis Zahlungserleichterungen 
für etwaige noch zu begleichende Teile der Geldbuße gewähren.

(1) Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen (ABl. 2006, C 298, S. 17), zuletzt 
geändert durch die Mitteilung der Kommission über die Änderung der Mitteilung der Kommission über den Erlass und die 
Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen (ABl. 2015, C 256, S. 1).

(2) Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
(ABl. 2006, C 210, S. 2).

Klage, eingereicht am 19. April 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Kommission

(Rechtssache T-228/17)

(2017/C 195/49)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, China) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. Hirsbrunner)

Beklagte: Europäische Kommission

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Durchführungsverordnung (EU) 2017/141 der Kommission vom 26. Januar 2017 zur Einführung endgültiger 
Antidumpingzölle auf die Einfuhren bestimmter Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke 
aus nicht rostendem Stahl zum Stumpfschweißen, auch als Fertigwaren, mit Ursprung in der Volksrepublik China und 
in Taiwan (ABl. 2017, L 22, S. 14) für nichtig zu erklären, soweit sie die Klägerin betrifft;
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